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Folie 2

Agenda

1. Weiterbildung im Kanton Zürich

2. Weiterbildung der Berufsfachschullehrpersonen

3. Absolventenbefragung

4. Förderung der Berufsmaturität
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1. Übersicht über die Weiterbildung ZH (1)

Die Weiterbildung wird gemäss EG BBG § 27 – 33 in folgende 

Angebote unterteilt: 

Höhere Berufsbildung:

 Höhere Fachschulen (HF). Dies sind längere Lehrgänge, 

welche eidgenössisch anerkannt sein müssen. Abgeltung 

mit Pauschalen, welche interkantonal festgelegt werden.

 Vorbereitungskurse auf Eidgenössische 

Berufsprüfungen (BP) und Höhere Fachprüfungen 

(HFP). Diese Vorbereitungskurse wurden in der 

Vergangenheit durch den Kanton subventioniert. Ab 2018 

erfolgt eine Subjektfinanzierung durch den Bund.
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1. Übersicht über die Weiterbildung ZH (2)

Berufsorientierte Weiterbildung:

 Dies sind kürzere Kurse. Voraussetzung für eine 

Subventionierung durch den Kanton ist ein Leistungs-

auftrag in der Grundbildung.

Allgemeine Weiterbildung:

 Weiterbildungen im Bereich Grundkompetenzen in den 

Bereichen Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik und 

Anwendung von Informations- und Kommunikations-

technologien. 

 Seit 1.1.2017 werden keine Angebote Dritter mehr 

subventioniert. Kantonale Angebote existieren weiterhin.

 Neuregelung mit der Umsetzung des Weiterbildungs-

gesetzes (WeBiG) 
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1. Übersicht über die Weiterbildung ZH (3)

Angebote 

(staatliche und private)

Kantonale Beiträge (in Fr. Mio.)

Rechnungsjahr 2015

Höhere Fachschulen 51

Vorbereitungskurse BP/HFP 12

Berufsorientierte und allgemeine 

Weiterbildung

25

Total 88

Quelle: SBFI, Kostenerhebung der kantonalen Berufsbildung, Rechnungsjahr 2015 
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2. Weiterbildung Berufsschullehrpersonen

 Sowohl PHZH als auch EHB haben zahlreiche 

Angebote, welche spezifisch auf Lehrpersonen 

an Berufsfachschulen ausgerichtet sind.

 Geplante Weiterbildungen sollten mit der 

Schulleitung besprochen werden.

 § 20 Abs. 4 MBVVO: Unbefristet angestellte 

Lehrpersonen sind grundsätzlich verpflichtet, 

zwischen dem 12. und 20. Dienstjahr ab Beginn 

der unbefristeten Anstellung einen bezahlten 

fachbezogenen Weiterbildungsurlaub von 10 

Schulwochen zu absolvieren.
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Zeitgemässes Personalmanagement
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Das Personalmanagement steht.



U n t e r r i c h t
We i t e r b i l d u n g

N e u e  
I m p u l s e

S c h u l e n t w i c k l u n g

Leitfaden Personalentwicklung



Entwicklungslandkarte
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3. Abschlussklassenbefragung

 Im Anschluss an die Standardisierte 

Abschlussklassenbefragung an Berufsfach-

schulen aus 13 Kantonen und dem Fürstentum 

Liechtenstein sind kantonsweite Auswertungen 

im Gange.

 Es ist beabsichtigt, im Frühsommer dem 

Bildungsrat die Ergebnisse zur Kenntnis zu 

bringen 

 Die Ergebnisse werden danach veröffentlicht.
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4. Schritte zur Förderung der BM (1)

a. Verbesserung und Abstimmung der 

Kommunikation zwischen Mittelschul- und 

Berufsbildungsamt (MBA) und Amt für Jugend und 

Berufsbildung (AJB) sowie Laufbahnzentrum (LBZ)

b. Auftritt an der Berufsmesse

c. Unterzeichnung eines Letter of Intent zwischen 

MBA, Kantonalem Gewerbeverband, Vereinigung 

Zürcherischer Arbeitgeber-Organisationen, Zürcher 

Gesellschaft für Personalmanagement und Zürcher 

Fachhochschulen zur Förderung der BM

d. Suchfilter «BM» im Lehrstellennachweis LENA
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4. Schritte zur Förderung der BM (2)

e. Neue Modelle schulischer Umsetzung (z.B. 

Blockunterricht, Verschiebung eines Teils des 

BM Unterrichts auf Zeit nach EFZ). Bund 

unterstützt die Flexiblisierung des BM 

Unterrichts

f. Förderangebote für BM im Rahmenkonzept 

«Beratung – Förderung – Begleitung»

g. Projekt zur Harmonisierung der 

Übertrittsverfahren an die verschiedenen 

Mittelschulen (BM, Kurzgymnasium, 

Handelsmittelschule, Informatikmittelschule, 

Fachmittelschule)
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5. Auszahlung Stufenanstiege

 Stufenanstiege umfassen individuelle 

Lohnerhöhungen (§ 11 Abs. 2 MBVVO) und 

automatische Stufenanstiege (§ 11 Abs. 1 

MBVVO)

 Alle Stufenanstiege treten jeweils per 1. April in 

Kraft (§ 37 VVO)

 Erstmalige Auszahlung der neuen Löhne somit 

mit dem April-Lohn
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LKB Delegiertenversammlung 12.3.2008



Folie 16

MBA-Geschäftsleitung 2017


